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ERHEBUNG VON DATEN ZUR KOMPLEXITÄT DER SCHULEN FÜR DIE BEMESSUNG DER 
LANDESFUNKTIONSZULAGE 

im Sinne des Landeskollektivvertrages für die  
Schulführungskräfte vom 16. Mai 2003  

und des Landeskollektivvertrages vom 08.10.2007 
 

 

 

NEUBERECHNUNG SCHULJAHR 2006/2007 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Schuldirektion  

 

 

 

 
Stichtag für die Erhebung der Daten für das Schuljahr 2006/07: 1. Oktober 2006 

 

 

 

 
Kriterium 

 
Bemerkung/Erläuterung 

Schuljahr 
2006/2007 

ANZAHL DES PERSONALS  
 
im Sinne des LKV vom 08.10.2007,  

Artikel 5 

 

 00 –   44 =  0,5 

 45 –   54 =  0,6 

 55 –   64 =  0,7 

 65 –   74 =  0,8 

 75 –   89 =  0,9 

 90 – 104 =  1,0 

 105 – 119 =  1,1 

 ab 120      =  1,2 

 

 

Anzahl des Personals angeben („Köpfe“), das am 

Stichtag effektiv im Dienst war und zwar die Lehrper-

sonen, das Sekretariatspersonal, die Schulwarte 

(Landes- und Gemeindepersonal), das Reinigungs-

personal, die Mitarbeiter für Integration, die techni-

schen Assistenten. 

Nicht gezählt wird das Personal, das wegen Mutter-

schaft/ Vaterschaft, Elternzeit, Wartestand, usw. am 

1. Oktober abwesend ist. 

 

HINWEIS 
nicht gekoppelte Stellen zählen voll, unabhängig vom 

Stundenausmaß; 

Kombination staatliche Schule und Landesschule zählt 

voll; 

gekoppelte Stellen zwischen mehreren staatlichen 

Schulen (und eventuell Landesschule) zählen für jede 

Staatsschule im Verhältnis zur Stundenverpflichtung 

(18tel oder 22tel). Gewertet wird der Dienst an staat-

lichen Schulen, auch in anderer Wettbewerbsklasse 

oder anderer Schulstufe.  

(z.B. 9/18 + 5/18 = 50 % + 27,77 %) 

 

Das Gesamtergebnis 

wird im Falle von 

Kommastellen auf die 

nächste Einheit aufge-

rundet 

 
KOMPLEXITÄT: 
 

  



Zusätzliche Fachrichtungen in den 

Oberschulen 

 

Anzahl der Fachrichtungen minus 1: 

es gelten die mit Beschluss der Landesregierung er-

richteten Fachrichtungen; 

es gelten zudem Schulversuche im Rahmen der (15) 

20%, sofern mindestens 3 Klassen, davon zwei ganze 

Klassen, bestehen.  

wird von Amts wegen 

erhoben 

(maximal 15 Punkte) 

Verpflichtender Nachmittagsunter-

richt über 6 Halbtage hinaus 

 

Ein Halbtag ist ein Vormittag oder Nachmittag; 

Ganztagsklassen werden nicht berücksichtigt; 

gewertet wird auch der Nachmittagsunterricht im 

Wahlpflicht- und Wahlbereich. 

 

Anzahl angeben 

(maximal 3 Punkte) 

 

 

 

 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit der Angaben von den Revisoren überprüft 
werden kann. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................... .......................................................................... 

Datum Unterschrift der Schulführungskraft 

 

 

 

 

 

 


